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Beachten Sie bitte: 

Bevor Sie als Bezieher von Leistungen nach        
dem SGB XII bzw. SGB II einen Vertrag über 
eine neue Unterkunft abschließen, ist es 
notwendig, vom örtlich zuständigen 
Sozialhilfeträger bzw. Jobcenter eine 
Zusicherung für die künftigen Aufwendungen 
einzuholen.  

 

Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §§ 35 SGB XII bzw. 22 SGB II 
Merkblatt zu den angemessenen Kosten der Unterkunft 

 

Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese 
angemessen sind. Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles 
angemessenen Umfang übersteigen, sind sie für eine in der Regel einjährige Karenzzeit als Bedarf anzuerkennen 
und darüber hinaus solange, wie die Senkung der Aufwendungen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, in der 
Regel jedoch längstens für weitere sechs Monate. 

 

Die   Angemessenheit   der   Wohnungsgröße   richtet   sich   in   Ermangelung   anderweitiger   Erkenntnisquellen 
grundsätzlich nach den Werten, die die Länder aufgrund § 10 des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung 
(WoFG) vom 13. September 2001 (BGBl I 2376) bzw. aufgrund des § 5 Abs. 2 Wohnungsbindungsgesetz 
(WoBindG) in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung (aF) des Gesetzes zur Förderung des sozialen 
Wohnungsbaues (Wohnungsbauförderungsgesetz - WoBauFördG 1994) vom 6. Juni 1994 (BGBl I 1184) 
festgelegt haben (BSGE 97, 254 <258> = SozR 4-4200 § 22 Nr 3 S 32, jeweils RdNr 19; krit zuletzt BSG, Urteil 
vom 19. Februar 2009 - B 4 AS 30/08 R, RdNr 15 ff). Die Wohnungsgröße ist hiernach unangemessen wenn die 
nachfolgend genannten Werte aus Tabelle 1 überschritten werden. 

 

Haushaltsgröße abstrakt angemessene 
Wohnfläche 

1  Person 50  qm 
2  Personen 65  qm 

3  Personen 80  qm 

4  Personen 90  qm 

5  Personen 100  qm 

für jede weitere Person + 10  qm 

Tabelle 1 Haushaltsgröße und abstrakt angemessene Wohnfläche 

 

Die Grundmiete und die kalten Betriebskosten sind dann noch als angemessen anzusehen, sofern die Summe 
aus der tatsächlichen Grundmiete und den tatsächlichen kalten Betriebskosten die angemessene 
Bruttokaltmiete gemäß Tabelle 2 entsprechend Ihrer Haushaltsgröße nicht überschreitet. 
 

Haushaltsgröße 
Wohnfläche 

in m² 

Nettokalt- 
miete 

kalte 
Betriebs- 
kosten 

Bruttokaltmiete Angemessene Bruttokaltmiete 
in Euro 

in Euro/ m² in Euro/ m² in Euro/ m² 

1 Person bis 50 5,20 1,70 6,90 345,00 

2 Personen bis 65 4,82 1,64 6,46 419,90 

3 Personen bis 80 4,75 1,69 6,44 515,20 

4 Personen bis 90 5,70 1,47 7,17 645,30 

5 Personen   bis 100 6,07 1,38 7,45 745,00 

Für jede 
weitere Person 

  6,07 1,38 7,45 74,50 

Tabelle 2 Berechnungsgrundlage Kosten je Quadratmeter und angemessene Bruttokaltmiete, Die Werte der Nettokaltmiete und kalten 
Betriebskosten sind in der Darstellung auf zwei Kommastellen gerundet..  

 

Für die Bestimmung der Angemessenheit von Heizkosten werden die Werte aus dem aktuellen Heizspiegel für 
Deutschland, dort Spalten „Verbrauch“ und „mittel“, entsprechend dem jeweiligen Energieträger zugrunde gelegt.  
 

Weitere Informationen zu den Kosten der Unterkunft und Heizung hinterfragen Sie bitte bei Ihrem/Ihrer 

zuständigen Sachbearbeiter/in. 


